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mit Situationen entstehen, die ihm vom Sicherheitsrat oder von anderer Stelle unterbreitet 
werden, weiter ausschließlich von Vertragsstaaten des Römischen Statuts getragen werden;  

 15. betont, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Staaten ist, die nicht Vertrags-
parteien des Römischen Statuts sind; 

 16. bittet 




